Ubereinkommen
der Vereinten Nationen Uber die Immunitat der Staaten
und ihres Vermdogens von der Gerichtsbarkeit

vom 2. Dezember 2004

Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens

in der Erwagung, dass die Immunitat der Staaten und ihres Vermdgens von der
Gerichtsbarkeit als Grundsatz des Volkergewohnheitsrechts allgemein anerkannt ist,

eingedenk der in der Chartal der Vereinten Nationen verankerten Grundsatze des
Volkerrechts,

in der Uberzeugung, dass ein vélkerrechtliches Ubereinkommen iber die Immunitat
der Staaten und ihres Vermogens von der Gerichtsbarkeit die Rechtsstaatlichkeit und
die Rechtssicherheit insbesondere in den Beziehungen der Staaten mit nattrlichen
oder juristischen Personen starken sowie zur Kodifikation und Entwicklung des
Volkerrechts und zur Vereinheitlichung der Praxis auf diesem Gebiet beitragen
wiirde,

unter Beriicksichtigung der Entwicklungen der Staatenpraxis hinsichtlich der Immu-
nitat der Staaten und ihres Vermdgens von der Gerichtsbarkeit,

in Bekraftigung des Grundsatzes, dass die Regeln des Volkergewohnheitsrechts
auch weiterhin fur alle Fragen gelten, die nicht in diesem Ubereinkommen geregelt
sind

sind wie folgt Gbereingekommen:

Teil |
Einleitung

Artikel 1 Geltungsbereich dieses Ubereinkommens

Dieses Ubereinkommen findet Anwendung auf die Immunitat eines Staates und
seines Vermdgens von der Gerichtsharkeit eines anderen Staates vor dessen Gerich-
ten.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen
1. Im Sinne dieses Ubereinkommens

a) bezeichnet der Ausdruck "Gericht" jedes Organ eines Staates gleich welcher
Bezeichnung, das zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben berechtigt ist;

b) bezeichnet der Ausdruck "Staat"

1 Fir A: Satzung
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i)  den Staat und seine verschiedenen staatlichen Organe;

ii) Gliedstaaten eines Bundesstaats oder Gebietskorperschaften des Staa-
tes, die berechtigt sind, Handlungen in Ausiibung der Hoheitsgewalt
vorzunehmen, und die in dieser Eigenschaft handeln;

iii) Einrichtungen oder Stellen des Staates oder andere Rechtstrager, soweit
sie berechtigt sind, Handlungen in Auslibung der Hoheitsgewalt des
Staates vorzunehmen, und solche Handlungen tatséchlich vornehmen;

iv) Vertreter des Staates, die in dieser Eigenschaft handeln;

c) bezeichnet der Ausdruck "privatwirtschaftliches Rechtsgeschéft"

i) jeden privatwirtschaftlichen Vertrag oder jedes privatwirtschaftliche
Rechtsgeschaft zum Zweck des Warenkaufs oder der Erbringung von
Dienstleistungen;

ii) jeden Darlehensvertrag oder jedes andere Rechtsgeschéft finanzieller
Art einschlieBlich aller Garantie- oder Entschadigungsverpflichtungen
in Bezug auf derartige Darlehen oder Rechtsgeschafte;

iii) jeden sonstigen Vertrag oder jedes sonstige Rechtsgeschéft privatwirt-
schaftlicher oder gewerblicher Art oder tber die Lieferung von Waren
oder die Erbringung von Dienstleistungen, wobei Arbeitsvertrdge nicht
eingeschlossen sind.

2. Bei der Feststellung, ob es sich bei einem Vertrag oder Rechtsgeschaft um ein
"privatwirtschaftliches Rechtsgeschéft” im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe ¢ han-
delt, soll in erster Linie auf die Natur des Vertrags oder Rechtsgeschéfts abgestellt
werden; dessen Zweck soll aber ebenfalls berlicksichtigt werden, wenn die an dem
Vertrag oder Rechtsgeschéft beteiligten Parteien dies vereinbart haben oder wenn in
der Praxis des Gerichtsstaats dieser Zweck fiir die Feststellung der nicht privatwirt-
schaftlichen Natur des Vertrags oder Rechtsgeschéfts von Bedeutung ist.

3. Die Bestimmungen der Absétze 1 und 2 (ber die Verwendung der Begriffe in
diesem Ubereinkommen lassen die Verwendung dieser Begriffe oder die diesen
gegebenenfalls zugeschriebenen Bedeutungen in anderen volkerrechtlichen Uber-
einkinften oder im innerstaatlichen Recht eines Staates unberihrt.

Artikel 3 Vorrechte und Immunititen, die von diesem Ubereinkommen nicht
beriihrt werden

1. Dieses Ubereinkommen beriihrt nicht die von einem Staat aufgrund des Volker-
rechts genossenen Vorrechte und Immunititen im Zusammenhang mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben

a) seiner diplomatischen Missionen, konsularischen Vertretungen, Sondermis-
sionen, Missionen bei internationalen Organisationen oder Delegationen bei
Organen internationaler Organisationen oder bei internationalen Konferen-
zen sowie

b) der diesen angehdrenden Personen.

2. Dieses Ubereinkommen lasst Vorrechte und Immunitéten, die nach dem Vélker-
recht Staatsoberhduptern ratione personae gewahrt werden, unberthrt.
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3. Dieses Ubereinkommen l4sst die Immunitaten, die ein Staat nach dem Vélker-
recht in Bezug auf ihm gehdrende oder von ihm eingesetzte Luftfahrzeuge oder
Weltraumgegensténde geniel’t, unberiihrt.

Artikel 4 Nichtriickwirkung dieses Ubereinkommens

Unbeschadet der Anwendung aller in diesem Ubereinkommen festgelegten Regeln,
denen die Immunitdt der Staaten und ihres Vermdgens von der Gerichtsbarkeit
unabhangig von diesem Ubereinkommen nach dem Vélkerrecht unterliegt, findet
das Ubereinkommen keine Anwendung auf Fragen der Immunitét der Staaten oder
ihres Vermdgens von der Gerichtsbarkeit, die in einem Verfahren aufgeworfen
werden, das gegen einen Staat vor einem Gericht eines anderen Staates vor Inkraft-
treten dieses Ubereinkommens fiir die betreffenden Staaten eingeleitet wurde.

Teil 11
Allgemeine Grundséatze

Artikel 5 Staatenimmunitat

Ein Staat genieRt nach MaRgabe dieses Ubereinkommens in Bezug auf sich selbst
und sein Vermdgen Immunitat von der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates vor
dessen Gerichten.

Artikel 6 Art und Weise der Anwendung der Staatenimmunitat

1. Ein Staat wendet die in Artikel 5 vorgesehene Staatenimmunitat an, indem er
davon absieht, in einem Verfahren vor seinen Gerichten gegen einen anderen Staat
die Gerichtsbarkeit auszutiben; er stellt zu diesem Zweck sicher, dass seine Gerichte
von Amts wegen feststellen, dass die in Artikel 5 vorgesehene Immunitat dieses
anderen Staates beachtet wird.

2. Ein Verfahren vor einem Gericht eines Staates gilt als gegen einen anderen Staat
eingeleitet, wenn dieser andere Staat

a) als Partei in diesem Verfahren benannt wird oder

b)  zwar nicht als Partei in dem Verfahren benannt wird, das Verfahren aber tat-
séchlich darauf abzielt, das Vermdgen, die Rechte, die Interessen oder die
Tatigkeiten dieses anderen Staates zu beeintréchtigen.

Artikel 7 Ausdrickliche Zustimmung zur Ausilibung der Gerichtsbarkeit

1. Ein Staat kann sich in einem Verfahren vor dem Gericht eines anderen Staates
hinsichtlich einer Sache oder eines Falles nicht auf Immunitat von der Gerichtsbar-
keit berufen, wenn er der Auslibung der Gerichtsbarkeit durch das Gericht hinsicht-
lich dieser Sache oder dieses Falles ausdriicklich zugestimmt hat, und zwar

a) durch internationale Vereinbarung,
b) in einem schriftlichen Vertrag oder
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c) durch eine Erklarung vor dem Gericht oder durch eine schriftliche Mittei-
lung in einem bestimmten Verfahren.

2. Die Einwilligung eines Staates zur Anwendung des Rechtes eines anderen Staates
wird nicht als Zustimmung zur Ausibung der Gerichtsbarkeit durch die Gerichte
dieses anderen Staates ausgelegt.

Artikel 8 Auswirkungen der Beteiligung an einem Verfahren vor Gericht

1. Ein Staat kann sich in einem Verfahren vor dem Gericht eines anderen Staates
nicht auf Immunitét von der Gerichtsbarkeit berufen, wenn er

a) das Verfahren selbst anh&ngig gemacht hat oder

b) ihm als Intervenient beigetreten ist oder sich sonst zur Hauptsache eingelas-
sen hat. Weist er gegenuiber dem Gericht jedoch nach, dass er von den Tat-
sachen, auf Grund deren Immunitét beansprucht werden kann, erst nachtrag-
lich Kenntnis erlangen konnte, so kann er die Immunitdt beanspruchen,
wenn er sich auf diese Tatsachen so bald wie mdglich beruft.

2. Es gilt nicht als Zustimmung zur Austibung der Gerichtsbarkeit durch das Gericht
eines anderen Staates, wenn ein Staat einem Verfahren als Intervenient beitritt oder
sonstige MalRnahmen ergreift, nur um

a) sich auf Immunitét zu berufen oder

b) ein Recht an dem den Gegenstand des Verfahrens bildenden Vermdgen gel-
tend zu machen.

3. Tritt ein Vertreter eines Staates als Zeuge vor einem Gericht eines anderen Staates
auf, so wird dies nicht als Zustimmung des erstgenannten Staates zur Austibung der
Gerichtsharkeit durch das Gericht ausgelegt.

4. Beteiligt sich ein Staat nicht an einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen
Staates, so wird dies nicht als Zustimmung des erstgenannten Staates zur Ausiibung
der Gerichtsbarkeit durch das Gericht ausgelegt.

Artikel 9 Widerklagen

1. Ein Staat, der vor einem Gericht eines anderen Staates ein Verfahren anhangig
macht, kann sich vor diesem Gericht fir eine Widerklage, die sich aus demselben
Rechtsverhdltnis oder Sachverhalt wie die Hauptklage herleitet, nicht auf Immunitéat
von der Gerichtsbarkeit berufen.

2. Ein Staat, der vor einem Gericht eines anderen Staates einem Verfahren beitritt,
um eine Klage zu erheben, kann sich vor diesem Gericht fiir eine Widerklage, die
sich aus demselben Rechtsverhaltnis oder Sachverhalt wie die von ihm erhobene
Klage herleitet, nicht auf Immunitat von der Gerichtsbarkeit berufen.

3. Ein Staat, der in einem Verfahren, das vor dem Gericht eines anderen Staates
gegen ihn eingeleitet wurde, eine Widerklage erhebt, kann sich vor diesem Gericht
fiir die Hauptklage nicht auf Immunitat von der Gerichtsbarkeit berufen.
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Teil 111
Verfahren, in denen Berufung auf Staatenimmunitét nicht moglich ist

Artikel 10 Privatwirtschaftliche Rechtsgeschafte

1. Tétigt ein Staat ein privatwirtschaftliches Rechtsgeschéft mit einer ausléndischen
natirlichen oder juristischen Person und fallen Meinungsverschiedenheiten im
Zusammenhang mit dem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschéft aufgrund der an-
wendbaren Regeln des Internationalen Privatrechts unter die Gerichtsbarkeit eines
Gerichts eines anderen Staates, so kann sich der erstgenannte Staat in einem sich aus
diesem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschéft ergebenden Verfahren nicht auf Im-
munitédt von dieser Gerichtsbarkeit berufen.

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn

a) es sich um ein privatwirtschaftliches Rechtsgeschaft zwischen Staaten han-
delt oder

b) die an dem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschaft beteiligten Parteien aus-
driicklich etwas anderes vereinbart haben.

3. Ist ein staatliches Unternehmen oder ein anderer von einem Staat gegriindeter
Rechtstrager mit selbstandiger Rechtspersonlichkeit und der Féhigkeit,

a) vor Gericht aufzutreten und

b) Vermogen, einschlieRBlich des Vermdgens, zu dessen Verwendung oder
Verwaltung dieser Staat ihn erméchtigt hat, zu erwerben, es im Eigentum
oder Besitz zu haben und es zu verauflern,

an einem Verfahren beteiligt, das mit einem von diesem Rechtstrager getatigten
privatwirtschaftlichen Rechtsgeschéft im Zusammenhang steht, so bleibt die Immu-
nitat dieses Staates von der Gerichtsbarkeit unberuhrt.

Artikel 11 Arbeitsvertrage

1. Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein
Staat vor einem sonst zustandigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunitét
von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf einen zwischen
dem Staat und einer natirlichen Person geschlossenen Arbeitsvertrag bezieht, dem
zufolge die Arbeit ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet dieses anderen Staates
geleistet wird beziehungsweise zu leisten ist.

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn

a) der Arbeitnehmer eingestellt worden ist, um bestimmte Aufgaben in Aus-
tibung von Hoheitsgewalt zu erfllen;
b) der Arbeithehmer
i) ein Diplomat im Sinne des Wiener Ubereinkommens von 1961 tiber
diplomatische Beziehungen ist;
ii) ein Konsularbeamter im Sinne des Wiener Ubereinkommens von 1963
Uiber konsularische Beziehungen ist;
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iii) ein Mitglied des diplomatischen Personals einer Standigen Mission bei
einer internationalen Organisation oder einer Sondermission ist oder
eingestellt wurde, um einen Staat bei einer internationalen Konferenz
zu vertreten, oder

iv) eine andere Person ist, die diplomatische Immunitat genieft;

c) die Einstellung, die Verlangerung des Arbeitsverhéltnisses oder die Wieder-
einstellung einer natirlichen Person Gegenstand des Verfahrens ist;

d) die Entlassung oder die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses einer natirli-
chen Person Gegenstand des Verfahrens ist und das Verfahren nach Feststel-
lung des Staats- oder Regierungschefs oder des Auenministers des Staates,
der ihr Arbeitgeber ist, den Sicherheitsinteressen dieses Staates zuwiderliefe;

e) der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens Angehdriger
des Staates ist, der sein Arbeitgeber ist, sofern er nicht seinen standigen
Aufenthalt im Gerichtsstaat hat, oder

f) der Staat, der Arbeitgeber ist, und der Arbeitnehmer schriftlich etwas ande-
res vereinbart haben, sofern den Gerichten des Gerichtsstaats nicht aus
Griinden der 6ffentlichen Ordnung (ordre public) wegen des Verfahrensge-
genstands die ausschlieBliche Zustandigkeit tibertragen wird.

Artikel 12 Personen- und Sachschéaden

Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat
vor einem sonst zustandigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunitat von
der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf die Entschadigung in
Geld fir den Tod einer Person, fir einen Personenschaden oder fiir einen Schaden
an materiellen Vermdégenswerten oder deren Verlust bezieht, wenn der Tod, Scha-
den oder Verlust durch eine dem Staat vorgeblich zuzurechnende Handlung oder
Unterlassung verursacht wurde, die Handlung oder Unterlassung ganz oder teilweise
im Hoheitsgebiet dieses anderen Staates stattfand und die Person, welche die Hand-
lung oder Unterlassung begangen hat, sich zum Zeitpunkt der Begehung im Ho-
heitsgebiet dieses anderen Staates aufhielt.

Artikel 13 Eigentum, Besitz und Gebrauch von Vermdgen

Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat
vor einem sonst zustadndigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunitét von
der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich bezieht auf die Feststellung

a) eines Rechtes des Staates an im Gerichtsstaat gelegenem unbeweglichem
Vermdgen, des Besitzes oder des Gebrauchs solchen Vermdégens durch den
Staat oder einer Pflicht, die ihm als Inhaber von Rechten an solchem Ver-
mdogen oder als dessen Besitzer obliegt oder sich aus dessen Gebrauch er-
gibt;

b) eines Rechtes des Staates an beweglichem oder unbeweglichem Vermdogen,
das zu einer Erbschaft oder Schenkung gehdrt oder erb- oder herrenlos ist,
oder
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c) eines Rechtes des Staates an der Verwaltung von Vermdgenswerten wie et-
wa eines Treuhandvermdgens, einer Insolvenzmasse2 oder von Vermdgen
einer Gesellschaft im Fall ihrer Liquidation.

Artikel 14 Geistiges und gewerbliches Eigentum

Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat
vor einem sonst zustandigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunitat von
der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich bezieht auf

a) die Feststellung eines Rechtes des Staates an einem Patent, einem gewerbli-
chen Muster oder Modell, einem Handels- oder Firmennamen, einer Marke,
einem Urheberrecht oder an jeder anderen Form von geistigem oder gewerb-
lichem Eigentum, die im Gerichtsstaat ein bestimmtes MaR an - wenn auch
nur vorlaufigem - gesetzlichem Schutz geniel3t, oder

b) die Behauptung, der Staat habe im Gerichtsstaat ein dort geschiitztes und ei-
nem Dritten zustehendes Recht einer der unter Buchstabe a aufgefiihrten Art
verletzt.

Artikel 15 Beteiligung an Gesellschaften oder anderen Vereinigungen

(1. Ein Staat kann sich vor einem sonst zustédndigen Gericht eines anderen Staates
nicht auf Immunitat von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich
auf seine Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung - ob
rechtsféhig oder nicht - bezieht, wenn das Verfahren die Beziehungen zwischen dem
Staat einerseits und der Gesellschaft oder Vereinigung oder den weiteren Beteiligten
andererseits betrifft, sofern die Gesellschaft oder Vereinigung

a) Beteiligte hat, die nicht Staaten oder internationale Organisationen sind, und

b) nach dem Recht des Gerichtsstaats gegriindet oder gebildet ist oder ihren
Sitz oder ihre Hauptniederlassung im Gerichtsstaat hat.

2. Ein Staat kann sich jedoch in einem solchen Verfahren auf Immunitét von der
Gerichtsbarkeit berufen, wenn die betreffenden Staaten dies vereinbart haben, wenn
die Streitparteien dies durch eine schriftliche Vereinbarung festgelegt haben oder
wenn die Grindungsurkunde oder Satzung der betreffenden Gesellschaft oder Ver-
einigung entsprechende Bestimmungen enthalt.

Artikel 16 Schiffe, die einem Staat gehdren oder von ihm eingesetzt werden

1. Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein
Staat, dem ein Schiff gehort oder der es einsetzt, vor einem sonst zustdndigen Ge-
richt eines anderen Staates nicht auf Immunitat von der Gerichtsbarkeit in einem
Verfahren berufen, das sich auf den Einsatz dieses Schiffes bezieht, wenn das Schiff
zum Zeitpunkt der Entstehung des Klagegrunds zu anderen als nicht privatwirt-
schaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wurde.

2 Fiir A und CH: Konkursmasse
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2. Absatz 1 findet keine Anwendung auf Kriegsschiffe und Flottenhilfsschiffe;
ferner findet er keine Anwendung auf sonstige Schiffe, die einem Staat gehtren oder
von ihm eingesetzt werden und die zum gegebenen Zeitpunkt ausschlieflich zu nicht
privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt werden.

3. Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein
Staat vor einem sonst zustandigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunitét
von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf die Beférderung
von Ladung an Bord eines diesem Staat gehdérenden oder von ihm eingesetzten
Schiffes bezieht, wenn das Schiff zum Zeitpunkt der Entstehung des Klagegrunds zu
anderen als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wurde.

4. Absatz 3 findet keine Anwendung auf Ladung, die an Bord der in Absatz 2 ge-
nannten Schiffe beférdert wird; ferner findet er keine Anwendung auf Ladung, die
einem Staat gehdrt und die ausschlieBlich zu nicht privatwirtschaftlichen staatlichen
Zwecken benutzt wird oder flr eine solche Nutzung bestimmt ist.

5. Ein Staat kann alle Rechtshehelfe und die Mittel der Verjahrung und Haftungsbe-
schrankung geltend machen, die privaten Schiffen, privater Ladung sowie deren
Eigentiimern offen stehen.

6. Wird in einem Verfahren eine Frage aufgeworfen, die sich auf die staatliche und
nicht privatwirtschaftliche Zweckbestimmung eines einem Staat gehtdrenden oder
von ihm eingesetzten Schiffes beziehungsweise einer einem Staat gehdrenden La-
dung bezieht, so dient eine dem Gericht vorgelegte, von einem diplomatischen
Vertreter oder einer anderen zustdndigen Behorde dieses Staates unterzeichnete
Bescheinigung als Nachweis der Zweckbestimmung dieses Schiffes beziehungswei-
se dieser Ladung.

Artikel 17 Wirkung einer Schiedsvereinbarung

Trifft ein Staat mit einer auslandischen natiirlichen oder juristischen Person eine
schriftliche Vereinbarung, um Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit
einem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschéft einem schiedsrichterlichen Verfahren
zu unterwerfen, so kann sich dieser Staat vor einem sonst zustandigen Gericht eines
anderen Staates nicht auf Immunitdt von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren
berufen, das sich auf

a) die Glltigkeit, Auslegung oder Anwendung der Schiedsvereinbarung,
b) das schiedsrichterliche Verfahren oder
c) die Bestatigung oder die Aufhebung des Schiedsspruchs

bezieht, sofern nicht die Schiedsvereinbarung etwas anderes vorsieht.
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Teil IV

Staatenimmunitat von ZwangsmaflRnahmen im Zusammenhang mit
gerichtlichen Verfahren

Artikel 18 Staatenimmunitat von Zwangsmafnahmen, die vor einer gerichtli-
chen Entscheidung angeordnet werden

Gegen das Vermdgen eines Staates diirfen im Zusammenhang mit einem Verfahren
vor einem Gericht eines anderen Staates vor der Entscheidung keine Zwangsmali-
nahmen wie beispielsweise Pfandung oder Beschlagnahme angeordnet werden,
sofern und soweit nicht

a) der Staat der Anordnung derartiger MalRnahmen ausdriicklich zugestimmt
hat, und zwar

i)  durch internationale Vereinbarung,

ii) durch eine Schiedsvereinbarung oder in einem schriftlichen Vertrag o-
der

iii) durch eine Erklarung vor dem Gericht oder durch eine schriftliche Mit-
teilung nach Entstehen einer Streitigkeit zwischen den Parteien oder

b) der Staat Vermdgen fiir die Befriedigung des Anspruchs, der Gegens-
tand des Verfahrens ist, bereitgestellt oder bestimmt hat.

Artikel 19 Staatenimmunitat von Zwangsmafnahmen, die nach einer gerichtli-
chen Entscheidung angeordnet werden

Gegen das Vermdgen eines Staates diirfen im Zusammenhang mit einem Verfahren
vor einem Gericht eines anderen Staates nach der Entscheidung keine Zwangsmag-
nahmen wie beispielsweise Pfandung, Beschlagnahme oder Vollstreckung angeord-
net werden, sofern und soweit nicht

a) der Staat der Anordnung derartiger MaBnahmen ausdriicklich zugestimmt
hat, und zwar

i)  durch internationale Vereinbarung,

ii) durch eine Schiedsvereinbarung oder in einem schriftlichen Vertrag o-
der

iii) durch eine Erklarung vor dem Gericht oder durch eine schriftliche Mit-
teilung nach Entstehen einer Streitigkeit zwischen den Parteien, oder

b) der Staat Vermdgen fur die Befriedigung des Anspruchs, der Gegenstand des
Verfahrens ist, bereitgestellt oder bestimmt hat oder

c) der Nachweis erbracht worden ist, dass das Vermdgen von dem Staat eigens
zu anderen als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird
oder fur eine solche Nutzung bestimmt ist und dass es sich im Gerichtsstaat
befindet, vorausgesetzt, dass Zwangsmafnahmen nach einer Entscheidung
nur gegen Vermdogen angeordnet werden dirfen, das mit dem Rechtstrager,
gegen den das Verfahren gerichtet war, im Zusammenhang steht.
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Artikel 20 Wirkung der Zustimmung zur Ausiibung der Gerichtsbarkeit auf
Zwangsmalinahmen

In Féllen, in denen die Zustimmung zu ZwangsmafRnahmen aufgrund der Artikel 18
und 19 erforderlich ist, schlief’t die Zustimmung zur Austibung der Gerichtsbarkeit
aufgrund des Artikels 7 die Zustimmung zur Ergreifung von ZwangsmaBnahmen
nicht ein.

Artikel 21 Bestimmte Vermdgensarten

1. Insbesondere die folgenden Arten von staatlichem Vermdgen gelten nicht als
Vermdgen, das im Sinne des Artikels 19 Buchstabe ¢ von diesem Staat eigens zu
anderen als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird oder fir
eine solche Nutzung bestimmt ist:

a) Vermogen, einschlieBlich Bankkonten, das fir die Wahrnehmung der Auf-
gaben der diplomatischen Mission des Staates oder seiner konsularischen
Vertretungen, Sondermissionen, Missionen bei internationalen Organisatio-
nen oder Delegationen bei Organen internationaler Organisationen oder bei
internationalen Konferenzen benutzt wird oder fiir eine solche Nutzung be-
stimmt ist;

b) Vermdgen militarischer Art oder fiir die Wahrnehmung militarischer Aufga-
ben benutztes oder bestimmtes Vermdgen;

c) Vermdgen der Zentralbank oder einer anderen Wahrungsbehorde des Staa-
tes;

d) Vermdgen, das Bestandteil des kulturellen Erbes des Staates oder seiner Ar-
chive ist und nicht zum Verkauf steht oder zum Verkauf bestimmt ist;

e) Vermogen, das Bestandteil einer Ausstellung von wissenschaftlich, kulturell
oder historisch bedeutsamen Gegenstanden ist und nicht zum Verkauf steht
oder zum Verkauf bestimmt ist.

2. Absatz 1 lasst Artikel 18 und Artikel 19 Buchstaben a und b unbertihrt.

Teil V
Verschiedene Bestimmungen

Artikel 22 Zustellung verfahrenseinleitender Schriftstiicke

1. Die Zustellung der Klage oder eines sonstigen ein Verfahren gegen einen Staat
einleitenden Schriftstiicks erfolgt

a) in Ubereinstimmung mit jeder anwendbaren vélkerrechtlichen Ubereinkuntft,
die fiir den Gerichtsstaat und den betreffenden Staat bindend ist, oder

b) in Ubereinstimmung mit jeder Sondervereinbarung zwischen dem Klager
und dem betreffenden Staat tber die Zustellung, wenn dies nicht nach dem
Recht des Gerichtsstaats ausgeschlossen ist, oder,

10
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c¢) in Ermangelung einer solchen Ubereinkunft oder Sondervereinbarung,
i)  durch Ubermittlung auf dem diplomatischen Weg an das AuRenministe-
rium des betreffenden Staates oder
ii) auf jede andere von dem betreffenden Staat anerkannte Art, wenn dies
nicht nach dem Recht des Gerichtsstaats ausgeschlossen ist.

2. Die in Absatz 1 Buchstabe ¢ Ziffer i genannte Zustellung gilt mit dem Eingang
der Schriftstiicke beim AuRenministerium als bewirkt.

3. Diesen Schriftstiicken ist erforderlichenfalls eine Ubersetzung in die Amtssprache
oder in eine der Amtssprachen des betreffenden Staates beizuftigen.

4. Lésst sich ein Staat in einem gegen ihn eingeleiteten Verfahren zur Hauptsache
ein, so kann er danach nicht mehr geltend machen, dass die Zustellung nicht in
Ubereinstimmung mit den Absétzen 1 und 3 erfolgte.

Artikel 23 Versdumnisentscheidung

1. Eine Versaumnisentscheidung gegen einen Staat wird nur getroffen, wenn das
Gericht sich vergewissert hat, dass

a) diein Artikel 22 Absétze 1 und 3 festgelegten Voraussetzungen erfillt sind,

b) eine Frist von mindestens vier Monaten verstrichen ist, gerechnet ab dem
Tag, an dem die Zustellung der Klage beziehungsweise sonstiger verfah-
renseinleitender Schriftstiicke nach Artikel 22 Absétze 1 und 2 bewirkt wur-
de oder als bewirkt gilt, und

c) dieses Ubereinkommen die Ausiibung der Gerichtsbarkeit nicht ausschlieft.

2. Eine Abschrift einer gegen einen Staat ergangenen Versdumnisentscheidung, der
erforderlichenfalls eine Ubersetzung in die Amtssprache oder in eine der Amtsspra-
chen des betreffenden Staates beizufugen ist, wird diesem durch eine der in Artikel
22 Absatz 1 niher bezeichneten Arten und in Ubereinstimmung mit den Bestim-
mungen des genannten Absatzes Uibermittelt.

3. Die Frist fir Antrage auf Aufhebung einer Versaumnisentscheidung betréagt
mindestens vier Monate und lauft ab dem Tag, an dem die Abschrift der Entschei-
dung bei dem betreffenden Staat eingegangen ist oder als eingegangen gilt.

Artikel 24 Vorrechte und Immunititen wahrend eines gerichtlichen Verfahrens

1. Wenn es ein Staat unterldsst oder ablehnt, eine Anordnung eines Gerichts eines
anderen Staates zu befolgen, die ihm auferlegt, fir VVerfahrenszwecke eine bestimm-
te Handlung auszufiihren oder zu unterlassen beziehungsweise bestimmte Unterla-
gen beizubringen oder sonstige Informationen offen zu legen, dann hat dies keine
anderen Folgen als die, welche ein solches Verhalten in Bezug auf die Hauptsache
nach sich ziehen kann. Inshesondere werden wegen einer solchen Nichtbefolgung
oder Weigerung keine GeldbufRen oder sonstigen Strafen gegen den Staat verhangt.

2. Einem Staat, der beklagte Partei in einem Verfahren vor einem Gericht eines
anderen Staates ist, wird zur Sicherung der Verfahrenskosten keine - wie auch
immer bezeichnete - Sicherheitsleistung oder Hinterlegung auferlegt.
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Teil VI
Schlussbestimmungen

Artikel 25 Anlage
Die Anlage zu diesem Ubereinkommen ist Bestandteil des Ubereinkommens.

Artikel 26 Andere vélkerrechtliche Ubereinkiinfte

Dieses Ubereinkommen beriihrt nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten
aus bestehenden volkerrechtlichen Ubereinkinften, deren Vertragsparteien sie sind
und die Fragen behandeln, die Gegenstand dieses Ubereinkommens sind.

Artikel 27 Beilegung von Streitigkeiten

1. Die Vertragsstaaten bemuhen sich, Streitigkeiten tber die Auslegung oder die
Anwendung dieses Ubereinkommens durch Verhandlungen beizulegen.

2. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertragsstaaten tber die Ausle-
gung oder die Anwendung dieses Ubereinkommens, die nicht innerhalb von sechs
Monaten durch Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen eines
dieser Vertragsstaaten einem Schiedsverfahren unterworfen. Kénnen sich die Ver-
tragsstaaten binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfah-
ren verlangt worden ist, ber seine Einrichtung nicht einigen, so kann jeder dieser
Vertragsstaaten die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof unterbreiten, indem
er einen Antrag in Ubereinstimmung mit dem Statut des Gerichtshofs stellt.

3. Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung dieses Ubereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklaren, dass er
sich durch Absatz 2 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind
gegenliber einem Vertragsstaat, der eine solche Erklarung abgegeben hat, durch
Absatz 2 nicht gebunden.

4. Ein Vertragsstaat, der eine Erklarung nach Absatz 3 abgegeben hat, kann diese
Erklarung jederzeit durch eine an den Generalsekretdr der Vereinten Nationen
gerichtete Notifikation zuriickziehen.

Artikel 28 Unterzeichnung

Dieses Ubereinkommen liegt fur alle Staaten bis zum 17. Januar 2007 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.

Artikel 29 Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt
1. Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung.
2. Dieses Ubereinkommen steht jedem Staat zum Beitritt offen.

3. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretér der Vereinten Nationen hinterlegt.
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Artikel 30 Inkrafttreten

1. Dieses Ubereinkommen tritt am dreiRigsten Tag nach Hinterlegung der dreiRigs-
ten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim General-
sekretdr der Vereinten Nationen in Kraft.

2. Fiir jeden Staat, der dieses Ubereinkommen nach Hinterlegung der dreiBigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, an-
nimmt, genehmigt oder ihm beitritt, tritt das Ubereinkommen am dreiRigsten Tag
nach Hinterlegung der entsprechenden Urkunde durch diesen Staat in Kraft.

Artikel 31 Kiindigung

1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Ubereinkommen durch eine an den Generalsekre-
tér der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kindigen.

2. Die Kiindigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretar
der Vereinten Nationen wirksam. Dieses Ubereinkommen bleibt jedoch weiterhin
auf alle Fragen der Immunitét von Staaten oder ihres Vermdgens von der Gerichts-
barkeit anwendbar, die in einem Verfahren aufgeworfen werden, das gegen einen
Staat vor einem Gericht eines anderen Staates eingeleitet wurde, bevor die Kindi-
gung fir einen der betreffenden Staaten wirksam geworden ist.

3. Die Kindigung bertihrt nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, jede in diesem
Ubereinkommen verankerte Verpflichtung zu erfillen, die ihm aufgrund des Volker-
rechts unabhangig von diesem Ubereinkommen auferlegt ist.

Artikel 32 Verwahrer und Notifikationen

1. Der Generalsekretar der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Uberein-
kommens bestimmt.

2. Als Verwahrer dieses Ubereinkommens unterrichtet der Generalsekretar der
Vereinten Nationen alle Staaten von

a) jeder Unterzeichnung dieses Ubereinkommens und jeder Hinterlegung einer
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder einer
Kiindigungsnotifikation nach den Artikeln 29 und 31;

b) dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ubereinkommens nach Artikel 30;

¢) jeder Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Ubereinkommen.

Artikel 33 Verbindliche Wortlaute

Der arabisc'he, chinesische, englische, franzdsische, russische und spanische Wort-
laut dieses Ubereinkommens ist gleichermalen verbindlich.

Zu Urkund dessen haben die hierzu von ihren Regierungen gehdérig befugten Unter-
zeichneten dieses am 17. Januar 2005 am Sitz der Vereinten Nationen in New York
zur Unterzeichnung aufgelegte Ubereinkommen unterschrieben.
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Anlage zum Ubereinkommen
Vereinbarte Auslegung einiger Bestimmungendes Ubereinkommens

Diese Anlage dient dazu, die vereinbarte Auslegung der betreffenden Bestimmungen
festzuhalten.

Zu Artikel 10

Der Begriff "Immunitat" in Artikel 10 ist im Gesamtzusammenhang dieses Uberein-
kommens zu verstehen.

Artikel 10 Absatz 3 préjudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaftung (“piercing
the corporate veil"), Fragen zu Sachverhalten, in denen ein staatlicher Rechtstrager
vorsétzlich falsche Angaben Uber seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermo-
gen nachtraglich verringert hat, um die Befriedigung eines Anspruchs zu umgehen,
oder andere damit im Zusammenhang stehende Fragen.

Zu Artikel 11

Der in Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe d enthaltene Verweis auf die "Sicherheitsinte-
ressen" des Staates, der Arbeitgeber ist, zielt in erster Linie auf Angelegenheiten der
nationalen Sicherheit sowie der Sicherheit der diplomatischen Missionen und der
konsularischen Vertretungen ab.

Nach Artikel 41 des Wiener Ubereinkommens von 1961 iiber diplomatische Bezie-
hungen und nach Artikel 55 des Wiener Ubereinkommens von 1963 iber konsulari-
sche Beziehungen sind alle in diesen Artikeln bezeichneten Personen verpflichtet,
die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften, einschlieflich des Arbeitsrechts, des
Gastlands zu beachten. Gleichzeitig ist der Empfangsstaat nach Artikel 38 des
Wiener Ubereinkommens von 1961 iiber diplomatische Beziehungen und nach
Artikel 71 des Wiener Ubereinkommens von 1963 (iber konsularische Beziehungen
verpflichtet, seine Hoheitsgewalt so auszuiiben, dass er die Mission beziehungsweise
die konsularische Vertretung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht unge-
bihrlich behindert.

Zu den Artikeln 13 und 14

Der Begriff "Feststellung" bezieht sich nicht nur auf die Bestatigung des Bestehens
der geschiitzten Rechte, sondern auch auf die Bewertung oder Beurteilung des
wesentlichen Gehalts dieser Rechte einschlielflich ihres Inhalts, ihres Geltungsbe-
reichs und ihres Umfangs.

Zu Artikel 17

Der Begriff "privatwirtschaftliches Rechtsgeschéft" schliesst Investitionsangelegen-
heiten mit sich ein.
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Zu Artikel 19

Der Begriff "Rechtstrager” unter Buchstabe ¢ bezeichnet den Staat als selbstandige
Rechtspersonlichkeit, einen Gliedstaat eines Bundesstaats, eine Gebietskdrperschaft
eines Staates, eine Einrichtung oder Stelle eines Staates oder einen anderen Rechts-
trager mit selbstandiger Rechtspersonlichkeit.

Der Ausdruck "Vermdgen [...], das mit dem Rechtstréger [...] im Zusammenhang
steht" unter Buchstabe c ist weiter gefasst als die Begriffe "Eigentum" oder "Besitz".

Artikel 19 prajudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaftung (“piercing the corpo-
rate veil"), Fragen zu Sachverhalten, in denen ein staatlicher Rechtstrager vorsétz-
lich falsche Angaben iber seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermdgen
nachtréglich verringert hat, um die Befriedigung eines Anspruchs zu umgehen, oder
andere damit im Zusammenhang stehende Fragen.

15



Ubereinkommen AS 2003

16



	Teil I 
	Einleitung 
	Artikel 1 Geltungsbereich dieses Übereinkommens 
	Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
	Artikel 3 Vorrechte und Immunitäten, die von diesem Übereinkommen nicht berührt werden 
	Artikel 4 Nichtrückwirkung dieses Übereinkommens 

	Teil II 
	Allgemeine Grundsätze 
	Artikel 5 Staatenimmunität 
	Artikel 6 Art und Weise der Anwendung der Staatenimmunität 
	Artikel 7 Ausdrückliche Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
	Artikel 8 Auswirkungen der Beteiligung an einem Verfahren vor Gericht 
	Artikel 9 Widerklagen 


	Teil III 
	Verfahren, in denen Berufung auf Staatenimmunität nicht möglich ist 
	Artikel 10 Privatwirtschaftliche Rechtsgeschäfte 
	Artikel 11 Arbeitsverträge 
	Artikel 12 Personen- und Sachschäden 
	Artikel 13 Eigentum, Besitz und Gebrauch von Vermögen 
	Artikel 14 Geistiges und gewerbliches Eigentum 
	Artikel 15 Beteiligung an Gesellschaften oder anderen Vereinigungen 
	Artikel 16 Schiffe, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt werden 
	Artikel 17 Wirkung einer Schiedsvereinbarung 


	Teil IV 
	Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren 
	Artikel 18 Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen, die vor einer gerichtlichen Entscheidung angeordnet werden 
	Artikel 19 Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen, die nach einer gerichtlichen Entscheidung angeordnet werden 
	Artikel 20 Wirkung der Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit auf Zwangsmaßnahmen 
	Artikel 21 Bestimmte Vermögensarten 


	Teil V 
	Verschiedene Bestimmungen 
	Artikel 22 Zustellung verfahrenseinleitender Schriftstücke 
	Artikel 23 Versäumnisentscheidung 
	Artikel 24 Vorrechte und Immunitäten während eines gerichtlichen Verfahrens 


	Teil VI 
	Schlussbestimmungen 
	Artikel 25 Anlage 
	Artikel 26 Andere völkerrechtliche Übereinkünfte 
	Artikel 27 Beilegung von Streitigkeiten 
	Artikel 28 Unterzeichnung 
	Artikel 29 Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt 
	Artikel 30 Inkrafttreten 
	Artikel 31 Kündigung 
	Artikel 32 Verwahrer und Notifikationen 
	Artikel 33 Verbindliche Wortlaute 


	Anlage zum Übereinkommen 
	Vereinbarte Auslegung einiger Bestimmungendes Übereinkommens 
	Zu Artikel 10 
	Zu Artikel 11 
	Zu den Artikeln 13 und 14 
	Zu Artikel 17 
	Zu Artikel 19 




